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 Veröffentlicht am 24.06.1997

Norm

KFG 1967 §55

KFG 1967 §57

Rechtssatz

Bei schweren Mängeln an der Bremsanlage ist bei deren Überprüfung besondere Vorsicht und Sorgfalt geboten.

Besteht der dringende Verdacht, daß zur Wahrung der Betriebssicherheit und Verkehrssicherheit Maßnahmen gemäß

§ 57 Abs 8 KFG getro en werden müssen, kann selbst die Zerlegung der wesentlichen Teile der Bremsanlage geboten

sein.
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